
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                             Hamm, den 21. Februar 2023  
 

Betreuer- / Beschäftigteninformation 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass Sie sich bei Arbeitsunfähigkeit bitte 
spätestens zum Beginn der Beschäftigungszeit bei Ihrer Gruppenleitung telefonisch abmelden, in 
Ausnahmefällen beim zuständigen Sozialen Dienst. 
 
Ggf. muss die Abmeldung durch Ihre Betreuung oder durch die Wohneinrichtung erfolgen. 
 
Ebenso möchte ich Sie darüber informieren, dass wir aufgrund erheblicher bestehender Problematiken 
hinsichtlich des Verfahrens „eAU“ auf die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in 
Papierform angewiesen sind. 
 
Ich möchte Sie daher bitten, dass Sie uns die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in Kopie zukommen 
lassen. Die Diagnose bitte schwärzen/unkenntlich machen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

Andreas Heinert  
- Geschäftsführung -  

 


